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Amtliches.
Marienberg, den 17. Dezember 1915.

Terminkalender.
Donnerstag, den 23. Dezember letzter Termin zur

Erledigung meiner Verfügung vom 24. Novemberd. Is .,
betr. Abschätzung des bei der Kreisrindviehversicherung
versicherten Viehes für die Zeit vom l . Dezember 1915
bis 31. März 1916 sowie Einsendung der Dersicherungs-
listen.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
__ Thon.
I . Nr . K. A. 10950. ~ ™

Marienburg, den 15. Dezember 1915.
An sämtliche Herren Standesbeamten der

Landgemeinden.
Terminkalender.

Freitag, den 1. Januar 1916, letzter Termin zur
Erledigung meiner Umdruckverfügung vom 27. April cr.
- K. A. 3328 - betr. Einreichung der Nachweisung

. über standesamtlich beurkundete Kriegssterbesälle, die
den Standesämtern nicht durch Vermittelung des Mini¬
steriums des Innern angezeigt worden sind, für die
Zeit vom 1. Oktober bis 31. Dezember 1915-

Der Königliche Landrat.
_ Thon.

Bekanntinach ung.
Auf Grund des § 2 der Kaiserlichen Verordnung

vom 31. Juli 1914, betreffend das Verbot der Ausfuhr
und Durchfuhr von Waffen, Munition, Pulver ufw.
bringe ich nachstehendes zur öffentlichen Kenntnis:

Das im Deutschen Reichsanzeiger Nr. 246 vom
18 Oktober 1915 erlassene Aus- und Durchfuhrverbot
für Postkarten wird durch nachstehende Bestimmungen
ersetzt:

Es wird verboten die Ausfuhr und Durchfuhr von :
Postkarten mit Abbildungen von Städten, Stadt¬
teilen, geographisch genau bestimmbaren Ortschaften
und Landschaften, besonders hervorragenden Bau¬
lichkeiten und Denkmälern Deutschlands, Oestereich-
Ungarns, der Türkei, Bulgariens und der von
den verbündeten deutschen, österreichisch-ungarischen,
türkischen und bulgarischen Heeren besetzten feind¬
lichen Gebiete.

Das Verbot umfaßt auch die zu Postkarten vor¬
gerichteten Drucke(halbfertige Postkarten, auch in ganzen
Bogen).

Ausnahmen:
Postkarten mit Abbildungen von Städten, Stadt¬

teilen, geographisch genau bestimmbaren Ortschaften
und Landschaften, besonders hervorragenden Baulich¬
keiten und Denkmälern Oesterreichs- Ungarns können
nach Oesterreich-Ungarn, der Türkei in die Türkei, Bul¬
gariens nach Bulgarien der von deutschen oder den
mit Deutschland verbündeten Truppen besetzten feind¬
lichen Gebiete nach diesen Gebieten ausgeführt werden.

Nicht unter/das Verbot fallen Sendungen im Feld¬
postverkehr und an Truppenkörperoder Militärbehörden
in feindlichen Gebieten.

Berlin, den 1. Dezember 1915.
Der Reichskanzler

I . A. : Müller.

Bekanntmachung
über eine Bestandsaufnahme von Kaffee, Tee und Kakao.

Vom 29. Nov. 1915.
Auf Grund der Verordnung des Bundesrats über

Kaffe, Tee und Kakao vom 11. November 1915 (Reichs-
Gefetzbl. S . 750) wird folgendes bestimmt:

§ 1. Am 3. Januar 1916 findet eine Aufnahme
der Vorräte von Kaffee(Bohnenkaffee und Bohnenkaffee¬
mischungen), roh, gebrannt oder geröstet, Tee und Ka¬
kao roh, gebrannt oder geröstet, statt.

8 2. Wer mit dem Beginne des 3. Januar 1916
Vorräte der im 8 1 bezeichneten Art in Gewahrsam
hat, ist vorbehaltlich der Vorschriften im 8 3 verpflich¬
tet, sie auf dem vorgeschriebenen Anzeigevordruck der
zuständigen Behörde anzuzeigen, in deren Bezirk die
Vorräte lagern.

Vorräte von Kaffee und Tee, die zum Verbrauch
im eigenen Haushalt bestimmt sind, sind nur anzuzeigen,
wenn sie bei Kaffee 10 Kilogramm, bei Tee 2,5 Kilo¬
gramm übersteigen.

Vorräte in Gewahrsam von Gemeinden nnd son¬
stigen öffentlich-rechtlichen Körperschaften und Verbänden
sind gleichfalls anzuzeigen.

8 3. Vorräte, die in fremden Speichern, Lagern,

Schiffsräumen und dergleichen lagern, sind vorbehalt¬
lich der Vorschriften im Absatz2 und 3 vom Verfügungs¬
berechtigten anzugeben, wenn er die Vorräte unter
eigenem Verschlüsse hat. Ist letzteres nicht der Fall, so
sind die Vorräte von dem Verwalter der Lagerräume
anzuzeigen.

Vorräte, die sich mit dem Beginne des 3. Januar
1916 unterwegs befinden, sind von dem Empfänger
unverzüglich nach dem Empfang anzuzeigen.

Vorräte, die sich in den unter Zollaufsicht stehenden
Niederlagen (öffentliche Niederlegen, Privatlagern , mi
oder ohne amtlichen Mitverschluß) mit Beginn des 3.
Januar 1916 befinden, werden von den Zollbehörden
Vorräte, die sich zu diesem Zeitpunkt in Zollausschlüssen
und Freibezirken befinden, werden von den durch die
Landeszentralbehörden bestimmten Behörden nachge¬
wiesen. Die Nachweisungen sind bis zum 10. Januar
1916 den Landeszentralbehörden oder den von ihnen
bestimmten Behörden unmittelbar einzureichen.

8 4. Die Anzeigepflicht erstreckt sich nicht auf
a) Vorräte, die im Eigentums des Reichs, eines

Bundesstaats oder Elsaß-Lothringens, insbesondere
einer Heeresverwaltung oder der Marineverwal¬
tung stehen,'

b. Vorräte, die im Eigentums der Jentral -Einkaufs-
Gesellschaftm. b. H. in Berlin stehen.
8 5. Die Erhebung der Vorräte erfolgt gemeinde-

weise. Die Ausführung der Erhebung liegt den Ge¬
meindebehörden ob. Die Aufforderung zur Erstattung
der Anzeige erfolgt durch öffentliche Bekanntmachung.
Bei der Erhebung sind die als Anlagen I und II bei¬
gefügten Muster zu verwenden. Sie sind für die Aus¬
führung der Erhebung hinsichtlich des Inhalts maßge¬bend.

8 6. Die Herstellung und Versendung der Druck¬
sachen erfolgt durch die mit der Durchführuug der Er¬
hebung betrauten Landesbehörden. Die durch die Her¬
stellung und Versendung der Drucksachen entstehenden
Kosten werden den Landesbehördenersetzt.

8 7. Die Landeszentralbehörden oder die von
ihnen bestimmten Behörden haben die Zusammenstellung
über die ermittelten Vorräte (nach größeren Verwal¬
tungsbezirken getrennt) bis zum 25. Januar 1916
beim Kaiserlichen Statistischen Amte einzureichen.

8 8. Die zuständige Behörde oder die von ihr
beauftragten Beamten sind befugt, zur Ermittlung rich¬
tiger Angaben Vorrats- und Betriebsräume oder sonstige
Aufbewahrungsorte, wo Vorräte der im 8 1 genannten
Art zu vermuten sind, zu untersuchen und die Bücher
des zur Anzeige Verpflichteten zu prüfen.

8 9. Die Landeszentralbehördenerlassen die zur
Ausführung der Erhebung erforderlichen Anordnungen
und Vekanntmachuugen.

8 10. Wer die im 8 2 vorgeschriebene Anzeige
nicht erstattet oder unrichtige oder unvollständige An¬
gaben macht, wird mit Gefängnis bis zu sechs Monaten
oder mit Geldstrafe bis zu fünfzehntausend Mark be¬
straft; auch können im Urteil Vorräte, die bei der Be¬
standsaufnahme verschwiegen worden sind, für dem
Staate verfallen erklärt werden.

Diese Verordnung tritt mit dem Tage der Ver¬
öffentlichung in Kraft.

Berlin, den 29. November 1915.
Der Stellvertreter des Reichskanzlers

_ Delbrück._
Frankfurt a. M., den 7. Dezember 1915.

Verordnung.
Betr. : Verkauf und unbefugtes Tragen aon

Uniformen.
Auf Grund des 8 9b des Gesetzes über den Be-

lvgerungszustand vom 4. Juni 1851 bestimme ich im
Interesse der öffentlichen Sicherheit:

1. Bekleidungs- und Ausrüstungsstücke, welche den
im Deutschen Heer und in der Kaiserlichen Marine
gebrauchten gleich oder ähnlich sind, dürfen wäh¬
rend des Kriegszustandes außer an Mitglieder
der bewaffneten Macht, die als solche unzweifel¬
haft erkennbar sind, oder sich ausweisen, nur an
Personen verkauft werden, welche nachgewiesener¬
maßen im ausdrücklichen Aufträge eines znm
Tragen einer Uniform Berechtigten als Käufer
auftreten.

2. Das unbefugte Anlegen militärischer Uniformen
oder von Kriegsauszeichnungen, von Orden und
Ehrenzeichen überhaupt, sowie die unberechtigte
Annahme militärischer Titel ist verboten.

Zuwiderhandlungen werden mit Gefängnis bis zu
einem Jahre bestraft.

18. Armeekorps. Stellv. Generalkommando.
Der kommandierende General.

Freiherr von Gail, General der Infanterie.

Bekanntmachung,
betreffend Enteignung, Ablieferung und Einziehung der
durch die VerordnungM. 325/7. 15. K. R. A. bezw.
M. 325 e/7. 15. K. R. A. beschlagnahmten Gegenstände,

vom 16. November 1915.
Nachstehende Verordnung wird auf Ersuchen des Königlicheck

Kriegsministeriums hiermit zur allgemeinen Kenntnis gebracht
mit dem Bemerken, daß jede Uebertretung , soweit nicht nach den
allgemeinen Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, nach § 6*)
der Vundesratsverordnungen über die Sicherstellung von Kriegs¬
bedarf vom 24. Juni 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 357) und vom 9.
Oktober 1915 (Reichs-Gesetzbl. S . 645) bestraft wird.

*) Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark wird , sofern nicht nach allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind, bestraft:

1. wer der Verpflichtung, die enteigneten Gegenstände heraus¬
zugeben oder sie auf Verlangen des Erwerbers zu über¬
bringen oder zu übersenden, zuwiderhandelt;

2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseiteschafft,
beschädigt oder zerstört, verwendet , verkauft oder kauft oder
ein anderes Veräußerung ?- oder Erwerbsgeschäft über ihn
abschließt;

3. wer der Verpflichtung, die beschlagnahmten Gegenstände zu
verwahren und pfleglich zu behandeln , zuwiderhandelt;

4. wer den nach § 9 erlaffenen Ausführungsbestimmungen
zuwiderhandelt.

8 1.
Inkrafttreten der Verordnung.

Die Verordnung tritt mit ihrer Bekanntmachung in Kraft.
8 2.

Bon der Verordnung betroffene Gegenstände.
Klasse A. Gegenstände aus Kupfer und Messing.

1. Geschirre und Wirtschaftsgeräte jeder Art für Küchen und
Backstuben, wie beispielsweise Koch- und Einlegekeflel, Mar¬
meladen- und Speiseeiskessel , Töpfe , Fruchtkocher, Pfannen,
Backformen, Kasserollen, Kühler, Schüsseln, Mörser usw. f ).

2. Waschkeffel, Türen an Kachelöfen und Kochmaschinen bezw.
Herden,

3. Badewannen - Warmwasserschiffe, -behälter , -blasen, -schlan¬
gen, Druckkessel, Warmwasserbereiter (Boiler ), alles in Koch¬
maschinen und Herden, soweit sie nicht zum Betrieb von
Badeeinrichtungen oder Ientralheizungsanlagen dienen - ;
Wasserkasten, eingebaute Kessel aller Art.

Klaffe Ti. Gegenstände ans Reinnickel*).
1. Geschirre und Wirtschaftsgeräte jeder Art für Küchen und

Backstuben, wie beispielsweise Koch- und Einlegekessel, Mar-
meladen- und Speiseeiskessel , Fruchtkocher, Servierplatten,
Pfannen , Backformen, Kaflerollen, Kühler, Schüffeln usw. f ) ;

2. Einsätze für Kocheinrichtungen, wie Kessel, Deckelschalen'
Jnnentöpfe nebst Deckeln an Kipptöpfen , Kartoffel-, Fisch-
und Fleischeinsätze usw. nebst Reinnickelarmaturen.
Borstehende Gegenstände fallen auch dann unter die Der-

ordnung, wenn sie mit einem Ueberzug (Metall , Lack, Farbe u
dgl.) versehen sind.

i ) Anmerkung. Alphabetische
kommenden Gegenständen.
Anrichter
Anrührschüsseln
Aspikformen
Aspikränder
Auflaufformen aller Art
Ausstechformen
Backbleche
Backformen aller Art
Backlöffel
Backkästen
Backschaufeln
Bierglasträger
Biskuitformen
Bratendekorationen
Vratenkästen
Bratenlöffel
Vratenpfannen
Bratenroste
Bratentöpfe
Vratenspietze
Bratenwärmer
Brater
Bratrainen
Brennkessel aus Hausbrenne¬

reien, die nicht mehlige
Stoffe verarbeiten

Brotbüchsen
Brotkästen für Küchen, Bor-

ratsräume und Speisebetriebe
Eharlottesormen
Elochen
Eremeformen
Eroustaden
Dampfkocher zu Pudding¬

formen

Aufstellung von in Frage

Dampfkochtöpfe
Dampfwaschhäfen
Dampfwaschtöpfe
Deckel aller Art für Küchen¬

geräte
Domformen
Doppellöffel
Doppeltopfmilchkocher
Eierkocher
Eierkuchenheber
Eierkuchenpfannen
Eierkuchenschneider
Eierkuchenwender
Eierpfannen
Eimer aller Art
Einfaffungen
Einlegekeffel
Einmachkessel
Einsatzformen
Eisbüchsen

Eisformen
Essenträger
Fettiegel
Fettkasserollen
Fettwannen
Filetbratpfannen
Fischheber
Fischkessel
Fischkocher
Fischservierkessel
Fleischbleche
Fleischhäfen
Fleischmulden
Fleischtöpfe
Forellenkessel
Fruchtkocher
Gänsebrater
Garnierladen
Garnierspritzen
Gazen (besonders für Bier)
Gebäckkästen
Gebrauchte Töpfe für Küchen
Gefrierbüchsen
Geieeränder
Gemüsekocher
Gesundheitskuchenformer
Gewürzkästen
Gießpfannen
Glaceformen
Gratinplatten
Gratinschüsseln
Gugelhupfformen
Hasenbratpfannen
Hasenformen
Hateletsformen
Heißwasserkannen für Küchen

und Speisebetriebe
Herdkessel
Huhnformen
Kaffeebretter
Kaffeebüchsen
Kaffeekannen
Kaffeekessel zum

(nicht Kaffee- Gebrauch
Maschinen) in Küchen

Kaffeekocher und
Kaffeekrüge Speise-
Kaffeetrichter betrieben
Kannen aller Art )
Kasserollen
Kartoffelkocher
Kaviarkühler
Kochhäfen
Kochkessel
Kochtöpfe



Kotelettpfannen
Kotelettrosten
Krapfenkessel
Kuchenbrettchen
Kuchenformen
KuchengabelnI für Küchen und
Kuchenlöffel i Backstuben
Kuchenpfannenjeder Art
Kucheschüffelnfür Küchen, Back¬

stuben, Vorratsräume uud
Anrichterräume in Speisebe¬
trieben

Küchensiebe
Kühler für Küchen, Backstuben,

Vorratsräume und Anrichte-
räums in Speisebetrieben

Litermaße
Lotmaße
Löffel, die in Küchen und Back¬

stuben verwendet werden
Marmeladenkeffel
Marzipankneifer
Maschinentöpfe
Maße
Mehlschaufeln
Meßkannen
Milchkannen für Küchen, Back¬

stuben, und Borratsräume
Milchkocher
Milchkrüge für Küchen, Back¬

stuben und Dorratsräume
Milchseiher
Milchtöpfe für Küchen, Back¬

stuben und Vorratsräume
Milchtransportkannen
Mörser
Napfkuchenformen
Nelsonkafferollen
Nudelkessel
Oelkannen
Omelettpfannen
Omelettwender
Pastetenausstecher
Pasteteneisen
Pastetenformen
Pastetenkästen
Pastetenränder
Pastetentrichter
Petroleumkannen
Pfannen aller Art
Pfannkuchenpfannen
Psannkuchenkessel
Pichelsteiner Kafferollen
Plafond
Plat a sanier
Plumpuddingformen
Pommes-Anna-Kasserollen
Puddingformen
Ragoutlöffel
Ränder aller Art
Randtöpfe
Rechauds für Küchen und

Anrichteräume in Speisebe¬
trieben

Reibeisen
Ringtöpfe
Rosten
Rührschüffeln
Sahnenkühler
Sahnenschlagkessel
Salatdurchschläge
Salatkörbe
Salatseiher
Salatwascher
Sauteusen

Savarinränder
Schablonen
Schaufeln
Schinkenkeffel
Schlagrahmkeffel
Schlagrahmkühler
Schlagsahnekessel
Schmierkannen
Schmortöpfe
Schneckenpfannen
Schneekeffel
Schöpf- und Schaumlöffel
Schöpfkellen
Schüsseldecken
Schüsseln
Seiher aller Art
Servierbretter , auch solche von

Tee- und Kaffeegarnituren
und Rauchservice

Serviergeschirre (keine Tafel¬
geräte)

Servierkasserollen
Servierplatten
Siebe
Spargelkocher
Speiseeiskessel
Speiseeiskocher
Speiseglocken
Speisenträger
Speisenwärmer
Steinbuttkessel
Sülzformen
Sülzkästen
Tablette (siehe Servierbretter)
Tartelettes
Teebrotformen
Teebüchsen
Teekannen zum Gebrauch in

Küchen und Speisebetrieben
Teekessel(nicht Teemaschinen)
Teekuchenausstecher
Teigspritzer
Tiegel
Töpfe
Tortenformen
Tortenpfannen
Tortenplatten
Tragantformen
Trichter
Trinkbecher für Küchen und

Speisebetriebe
Turbotkessel
Diehkessel
Waffeleisen
Wannen
Waschservice
Wasserbadkästen
Wasserbecher
Wassereimer
Wasserkannen (Münchener

Wassereimer)
Wasserkästen für Küchen und

Anrichteräume in Speisebe¬
trieben,

Wafferkessel
Wasserkrüge für Küchen und

Anrichteräume
Wasserschöpfer
Wassertöpfe für Küchen und

Anrichteräume
Weinkühler ! jedoch nicht

und ( solche in oder
Weinkühler- t für Privat¬

ständer j Haushaltungen
*) In dieser Verordnung sind unter Rcinnickel auch Legierungen mit einem

Nickelgehalt von 90 v. %■ und höher verstanden.
8 3.

Bo » der Verordnung betroffen« Personen und Betriebe.
Don der Verordnung werden betroffen:
Haushaltungen,
Hauseigentümer,
Unternehmungen zur Verpflegung fremder Personen, insbe¬
sondere Gast- und Schankwirtschaften, Pensionate, Kaffeehaus-,
Konditorei- und Küchenbetriebe. Kantinen, Speiseanstalten
aller Art, auch solche auf Schiffen, Bahnen und dergleichen,
öffentliche(einschließlich kirchliche, stiftische usw.) und private
Heil-, Pflege- und Kuranstalten, Kliniken, Hospitäler, Heime,
Kasernen, Lrziehungs- und Strafanstalten , Arbeitshäuser
und dergleichen.

8 4.

1.
2.
3.

4.

Ausnabmen.
Ausgenommen sind mit Kupfer, Meffing oder Nickel über¬

zogene (z. B. galvanisch) und plattierte Gegenstände, die aus
Eisen oder einem anderen Metall als Kupfer, Meffing oder
Nickel hergestellt sind.

Bestehen Zweifel, ob Gegenstände von der Verordnung be¬
troffen sind, oder wird für Gegenstände ein besonderer kunstge¬
werblicher oder kunstgeschichtlicher Wert geltend gemacht, so kann
eine Befreiung von der Enteignung bewilligt werden. Die Be¬
freiung von der Enteignung ist auszusprechen, wenn ein kunstge¬
werblicher oder kunstgeschichtlicher Wert der in Betracht kommen¬
den Gegenstände durch anerkannte Sachverständige festgestellt
worden ist. Ueber die Befreiung entscheidet die mit der Durch¬
führung der Verordnung beauftragte Behörde endgültig.8 3.

Eigentumsübertragung.
Das Eigentum an den von der Verordnung betroffenen

Gegenständeu (§ 2), die bereits durch die Verordnung M. 325/7.
15. K. R. A. vom 31. Juli 1915 beschlagnahmt sind, wird auf
den Reichsmilitärfiskus übertragen werden. Die beauftragte Be¬
hörde erläßt die diesbezüglichen Anordnungen und läßt sie dem
Betroffenen, d. h. dem Besitzer, zugehen. Das Eigentum geht
über, sobald die Anordnung dem Besitzer zugeht.

Der von der Anordnung Betroffene ist verpflichtet, die ent-
eigneten Gegenstände bis zur Ablieferung an die beauftragte Be¬
hörde zu verwahren und pfleglich zu behandeln. Die Befugnis
zum einstweiligen ordnungsmäßigen Gebrauch bleibt bis zur
Ablieferung unberührt.

8 6.
Ablieferung der enteigueteu Gegenstände.

Die Betroffenen sind verpflichtet, die enteigneten Gegenstände
soweit sie eingebaut sind, auszubauen und nach Weisung der be¬
auftragten Behörden bis zu den von diesen zu bestimmenden
Zeitpunkten an die zu errichtenden Sammelstellen zur Ablieferung
zu bringen. Der Ablieferer hat die genaue Adresse des Eigen¬
tümers anzugeben; für diesen wird ein Anerkenntnisschein aus¬
gestellt und dem Ablieferer übergeben, wenn er sich mit den
Uebernahmepreiseneinverstanden erklärt ; anderenfalls wird ihm
nur eine Quittung ausgestellt (siehe § 7).

Der in dem Anerkenntnisscheinangegebene Betrag wird an
den von den beauftragten Behörden bezeichneten Zahlstellen be¬
zahlt werden, es sei denn, daß über die Person des Berechtigten
Zweifel bestehen.

Die Ablieferung muß am 31. März 1916 beendet sein.
8 7-

Uebernahmeprcise.
Für die enteigneten Gegenstände werden die nachstehenden

Uebernahmepreiseangeboten und im Falle gütlicher Einigung
alsbald gezahlt.

Uebernahmepreisefür jedes Kilo?

Für Gegenstände aus Kupfer
Mark

Messing
Mark

Nickel
Mark

ohne Beschläge') . . . 3,90 2,90 12,90
mit Beschlägen') . . . 2,70 2,00 10,40

1) Unter Beschlägen sind Oesen, Ringe , Handhaben , Stiele , Griffe und Ver¬
steifungen aus Eisen, Holz und dergleichen verstanden. Die Beschläge dürsen vor
der Ablieserung entfernt werden.

Besitzen die Gegenstände Beschläge, so werden sie mit den
Beschlägen gewogen; auf Grund dieses Gewichts ergibt sich der
Preis nach obiger Tabelle.

Uebersteigt das Gewicht der Beschläge schätzungsweise bei
Gegenständen aus Kupfer und Messing 30 v. H., bei solchen aus
Nickel 20 v. H. des Gesamtgewichtesdes Gegenstandes, so wird
der 30 bezw. 20 v. H. überschreitendeProzentsatz geschätzt, vom
Gewicht abgesetzt und nicht bezahlt ; für die Preisberechnung
kommen nach Abzug des Gewichtes der Beschläge die Uebernahme¬
preise für Gegenstände „ohne Beschläge" in Anwendung.

Für etwa durch die Betroffenen für die Zwecke dieser Ab¬
lieferung selbst vorgenommene erhebliche Ausbauarbeiten, die
glaubhaft zu machen sind, wird für jedes Kilogramm 0,50 Mk.
vergütet.

Wird eine gütliche Einigung nicht alsbald erzielt, so wird der
Uebernahmepreis durch das Reichsschiedsgericht für Kriegsbedarf
zu Berlin, Voßstr. 4, gemäß §§ 2 und 3 der Bekanntmachung
des Bundesrats über die Sicherstellung von Kriegsbedarf vom
24. Juni 1915 auf Antrag endgültig festgesetzt werden. Dieser
Antrag ist unmittelbar an das Reichsschiedsgerichtzu richten.
Um die Preisfestsetzungzu ermöglichen, hat der Betroffene eine
von ihm Unterzeichnete genaue Aufstellung der mit der Abnahme
betrauten Person zu übermitteln. Die Aufstellung muß alle An¬
gaben über die Art der Gegenstände und der Metalle, aus denen
sie bestehen, und über etwa vorhandene Beschläge sowie die ein¬
zelnen Gewichte enthalten und ist der mit der Abnahme betrau¬
ten Person zur Prüfung vorzulegen; letztere hat die Richtigkeit
der Aufstellung sowie das Gewicht der Gegenstände zu prüfen
und durch ihre Unterschrift zu bescheinigen. Wer die Vorlegung
dieser Aufstellung unterläßt , erschwert sich den im schiedsrichter¬
lichen Verfahren erforderlichenNachweis und hat die damit ver¬
bundenen Nachteile zu tragen . Durch die Inanspruchnahme des
Schiedsgerichts erleidet die Ablieferung keinen Aufschub.

8 8.
Zwangsvollstreckung.

Wer bis zum 31. März 1916 die übereigneten Gegenstände
nicht abgeliefert hat , macht sich strafbar ; außerdem erfolgt die
zwangsweise Abholung durch die beauftragte Behörde.

Die zwangsweise Einziehung erfolgt als Vollstreckungsmaß¬
regel.

Die Kosten der Zwangsvollstreckungsind von den Betroffenen
zu ersetzen und werden im Wege des Verwaltungszwangsver¬
fahrens eingezogen.

Für die zwangsweise eingezogenen Gegenstände gelten im
übrigen die Bestimmungen des § 7.
Die Zwangsvollstreckungmuß bis zum 1. Mai 1916 beendet sein.

8 S.
Durchführung der Verordnung.

Die gleichen Kommunalverbände, die mit der Durchführung
der Verordnungen M. 325/7. 15. K. R. A. und Ll. 325e/7. 15.
K. R. A. betraut worden sind, führen auch diese Verordnung
durch und erlassen die Ausführungsbestimmungen.8 io.
Ablieferung von nicht beschlagnahmte»» Gegenständen.
a) Außer den im § 2 bezeichneten Gegenständen dürfen abge¬

liefert und müssen seitens der Sammelstellen zu den int § 7
genannten Uebernahmepreisen nachgenannte, nicht der Be¬
schlagnahme und Enteignung unterliegende Gegenstände aus
Kupfer, Messing und Reinnickel angenommen werden:

Bürstenbleche, Kaffeekannen, Teekannen, Kuchenplatten,
Milchkannen, Kaffeemaschinen, Teemaschinen, Samoware,
Zuckerdosen, Teeglashalter , Menagen, Messerbänke, Zahn¬
stochergestelle, Tafelaufsätzealler Art, Tafelgeschirre, Rauch¬
service, Lampen, Leuchter, Kronen, Plätten , Bügelgeräte,
Nippessachen, Thermometer, Schreibgarnituren, Bettwärmer,
Säulenwagen, Biersyphons, Selbstschenker, Badeöfen.

5) Ferner dürfen abgeliefert und müssen seitens der Sammel¬
stellen angenommen werden:

Sämtliche Materialien und Gegenstände aus Kupfer, Mes¬
sing, Rotguß, Tombak, Bronze, Neusilber (Alfenid, Ehri-
stofle, Alpakka) und Reinnickel, soweit sie nicht auf Grund
der Verfügung LI. 1/4. 15. K. R. A., betreffend„Bestands¬
meldung und Beschlagnahme von Metallen " an die Metall-
Meldestelle der Kriegs-Rohstoff-Abteilung des Königlich
Preußischen Kriegsministeriums gemeldet worden sind.

Es wird vergütet:
Für Materialien und Gegenstände aus Kupfer

1,70 Mark für das Kilo
Für Materialien und Gegenstände

aus Messing, Rotguß, Tombak,
Bronze . 1,00 „ „ „ „

Für Materialien und Gegenstände
aus Neusilber(Alfenid, Ehristofle,
Alpakka) . 1,80 „ „ „ „

Für Materialien und Gegenstände
aus Reinnickel . 4,50 „ „ „ „ .

Auch Altmaterial darf zu diesen Preisen angenommenwerden ;
als Altmaterial im Sinne dieser Verordnung werden solche Gegen¬
stände angesehen, die sich in einem Zustande befinden, in dem sie
nicht mehr für den durch ihre Gestaltung gegebenen Zweck be¬
nutzt werden können.

8 11.
Anfragen.

Anfragen über diese Verordnung sind an die zuständigen
Kommunalverbände zu richten.

Frankfurt (Main ), den 6. Dezember 1915.
Stellvertr. Generalkommandodes 18. Armeekorps.

3 . Nr. L 2671.
Marienberg, den 13. Dezember 1915.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Bei der Knappheit der inländischen Fettstoffe ist

die größte Sparsamkeit auch im Verbrauch von Kerzen
und Lichten dringend geboten. Ich ersuche daher bei
der Bevölkerung aufklärend darauf hinwirken zu wollen,
daß sich etwa geplante Illuminationen lediglich auf die
Verwendung von Gas- oder elektrischer Beleuchtung
beschränken.

Der Königliche Landrat.
Thon.

I . Nr. L. 2670.
Marienberg, den 13. Dezember 1915.

An die Ortspolizeibehördendes Kreises.
Wegen des Weihnachtsfestes und des Neujahrs¬

tages am Freitag, dem 24. und am Freitag dem 31.
Dezemberd. Is ., wird die Verabfolgungvon Fleisch,

Fleischwaren und Speisen, die ganz oder teilweise aus
Fleisch bestehen, an Verbraucher in Läden und an
offenen Verkaussstättenzugelassen. Bezüglich der Gast-,
Schank- und Speisewirtschastenverbleibt es bei dem be¬
stehenden Verbot.

Der Königliche Landrat.
Thon.

Tgb. Nr. K. A. 11160.
Marienberg, den 15. Dezember 1915.

An die Herren Bürgermeister des Kreises.
Die Herren Bürgermeister mache ich hiermit auf

die pünktliche Erledigung meiner Verfügung vom 2.
September 1909 - K. A. 1368 - betr. Mitteilung
der Todesursachen der innerhalb Ihres Gemeindebezirks
verstorbenen Personen an das Standesamt, aufmerksam.

Der Bericht ist fällig nach Ablauf eines jeden
Vierteljahres.

Der Königliche Landrat.
Thon.

I . Nr. K A. 10962.
Marienberg, den 16. Dezember 1915.

An die Herren Vorsitzenden der Ziegenbockhaltungs¬
verbände.

Auf Grund des § 7 der Körordnung sind die
Bockhalter verpflichtet, Sprunglisten nach dem vorge¬
schriebenen Muster (Seite 69 des Reg. - Amtsblattes
1911) zu führen.

Die Sprungregister sind innerhalb der ersten 10
Tage jedes Kalenderjahres dem Landrat zur Prüfung
einzureichen.

Ich ersuche Sie daher, dafür Sorge zu tragen, daß
die Sprungregister bis zum 15. Januar 1916 hierher
eingereicht werden.

Der Vorsitzende des Kreisausschusses.
Thon.

Tgb. Nr. K. A. 11107.
Marienberg, den 15. Dezember 1915.
Bekanntmachung.

Stundenplan der gewerblichen Fortbildungsschule zu
Hachenburg im Winterhalbjahr 1915/16.

Ieichenklasse, Sonntags von 73/t -9 3/s Uhr vormittags,
Kaufm. Klasse, Dienstags von 4 - 6 Uhr nachmittags,
Handwerkerklasse, Mittwochs von5 - 7 Uhr nachmittags.

Vorstehenden Stundenplan der gewerblichen Fort¬
bildungsschule Hachenburg bringe ich hiermit zur allge¬
meinen Kenntnis und ersuche die Herren Bürgermeister
der in Betracht kommenden Gemeinden um entsprechende
ortsübliche Bekanntmachung.

Der Kreisausschuß des Oberwesterwaldkreises.
Thon.

I . Nr. K. A. 11040.
Marienberg, den 10. Dezember 1915.

An die Herren Bürgermeister der Landgemeinden
des Kreises.

Betr. : Berichtigung der Gemeindegliedrrliste und
Aufstellung der Wählerliste.

Nach § 9 der Landgemeindeordnungfür die Pro¬
vinz Hessen-Nassau vom 4. August 1897 ist die Liste
der Gemeindeglieder und sonstigen Stimmberechtigten
alljährlich im Monat Januar zu berichtigen.

Nach erfolgter Berichtigung ist aus Grund der¬
selben in Gemeinden mit Gemeindevertretung die Wähler¬
liste für die Wahlen zur Gemeindevertretungneu aus¬
zustellen und gemäß Z 27 der Landgemeindeordnung
und A I pos. 5 und A II pos. 2 der II. Ausführung-
Anweisung(die nachzulesen sind) in der Zeit vom 15.
bis 30. Januar (15 Tage lang) in einem vorher zur
veröffentlichenden Kenntnis zu bringenden Raume aus¬
zulegen. Bei Berichtigung der Gemeindegliederliste und
bei Neuaufstellung der Wählerliste sind die Bestimmun¬
gen des Gesetzes, betr. die Bildungen der Wählerab¬
teilungen bei den Gemeindewahlen vom 30. Juni 1900
(G. S . S . 185) sowie die hierzu von dem Herrn Mi¬
nister unterm 14. September 1900 und von dem Herrn
Regierungs-Präsidenten unterm 18 Oktober 1900 er¬
lassenen Ausführungsbestimmungen zu dem genannten
Gesetz genau zu beachten.

Ich mache ausdrücklich darauf aufmerksam, daß
der 8 20 a des Einkommensteuergesetzes in der Fassung
vom 26- Mai 1909 (G. S . S. 349) bestimmt, daß die
Steuerermäßigungen wegen Gewährung des Unterhaltes
an Kinder und sonstige Angehörigen, sowie wegen
schlimmer wirtschaftlicher Verhältnisse(§ 19 und 20
a. a. D.) bei Berechnung der Steuerbeträge für Wahl¬
zwecke außer Betracht bleiben. Es muß also die er¬
höhte Staats-Steuer ohne Berücksichtigung der oben
angegebenen Ermäßigungen in Ansatz gebracht werden.
Bei der Berechnung der Gemeindesteuer sind ebenfalls
die Ermäßigungen außer Betracht zu lassen.

Die erhöhten Staatssteuerbeträge ergeben sich aus
der in ihrem Besitz befindlichen Staatssteuerrolle durch
Zusammenzählender Spalten 4 und 5. Die erhöhten
Beträge bei der fingierten Einkommensteuer sind aus
der sich in Ihrem Besitz befindlichen Steuerliste pro
1915 festzustellen.

Gegen die Richtigkeit der Wählerliste kann wäh¬
rend der Offenlage jeder Stimmberechtigte Einspruch
erheben.

Werden Einsprüche erhoben, so ist darüber bis zum
15. Februar von der Gemeindevertretung zu beschließen.

Eine Ausfertigung des Beschlusses ist dem Einspruch¬
erhebenden gegen Empfangsbescheinigungzuzustellen.

Die erfolgte Offenlage ist auf der Wählerliste zu
bescheinigen.



Die neue Liste ist für die im Jahre 1916 etwa
erforderlich werdenden Ersatzwahlen zur Gemeindever¬
tretung maßgebend.

Die berichtigte Gemeindegiiederliste ist nicht offen¬
zulegen. Die erforderlichen Formulare zur Aufstellung
der neuen Wählerliste werden Ihnen in Sen nächsten
Tagen zugehen.

In den Landgemeinden, wo die Zahl der Stimm¬
berechtigten mehr als 40 beträgt, tritt mit dem Zeit¬
punkte, mit dem die Liste der Stimmberechtigtendiese
Zahl nachweist, an Stelle der Gemeindeversammlung
eine Gemeindevertretung(§ 20 der Landgemeindeord¬
nung). Pünktlich am I. Februar ist mir anzuzeigen,
ob Einspruch gegen die Richtigkeit der Wählerliste er¬
hoben ist.

Der Vorsitzende.
des Kreisausschusses des Oberrvesterwaldkreises.

Thon.

Der Krieg.
Tagesberichte der Heeresleitung.

Großes Hauptquartier, 14. Dezbr. (W. T. B. Amtlich)
Westlicher und östlicher Kriegsschauplatz.

Keine wesentlichen Ereignisse.
Balkan-Kriegsschauplatz.

Südwestlich und südlich von Plevlje haben die
österreichisch-ungarischen Truppen den Feind erneut zum
Weichen gebracht. Dort und in den ostmontegrinischen
Bergen wurden etwa zweilausendfünfhundert Gefangene
eingebracht. Oberste Heeresleitung.

Großes Hauptquartier den 15. Dez. 1915
Westlicher Kriegsschauplatz.

An der Front hat sich nichts von besonderer Wich¬
tigkeit ereignet.

Ein am 12. 12. auf der Höhe von La Panne auf
Grund geratener englischer Dampfer wurde gestern von
unseren Fliegern mit beobachtetem Erfolge angegriffen.

Der Feind, der mehrere Flugzeuggeschwader gegen
Bapaume—Perronne, nach Lothringen, auf Müllheim
(Baden) angesetzt hatte, büßte im Luftkampfe oder durch
Feuer unserer Abwehrgeschütze vier Flugzeuge, darunter
ein Großflugzeug mit zwei Motoren, ein.

Oestlicher Kriegsschauplatz.
Nichts Neues

Balkan-Kriegsschauplatz.
Südwestlich von Plevlje ist der Feind über die

Tara und weiter östlich über die Linie Grab-Brodarevo
zurückgeworsen. Mehrere hundert Mann wurden ge¬
fangen genommen.

Oberste Heeresleitung.
Großes Hauptquartier, 16. Dezbr. (W. T. B. Amtlich.

Westlicher Kriegsschauplatz:
Lebhafte Artilleriekämpfe und rege Fliegertätig¬

keit auf dem größten Teil der Front.
Bei Vailly wurden zwei kleine Postierungen auf

dem Südufer der Aisne nachts von den Franzosen
überfallen.

Leutnant Jmmelmann brachte gestern über Balen-
ciennes das siebente feindliche Flugzeug, einen englischen
Eindecker, im Luftkampf zum Absturz.

Der vorgestrige Fliegerangriff auf Müllheim(Baden)
soll nach französischer Darstellung als Ziel die dortigen
Bahnhofsanlagen gehabt haben. In deren Nähe ist
aber keine der geworfenen Bomben gefallen, dagegen
wurde in der Stadt ein Bürger getötet, ein anderer
verletzt. Der rein militärische Schaden beschränkt sich
auf die Zerstörung einiger Fensterscheiben im Lazarett.

Oestlicher Kriegsschauplatz:
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls von Hindenburg.

Russische Abteilungen, die nördlich des Dryswjaty-
Sees bis in unsere Stellung vorgedrungen waren, wur¬
den durch Gegenangriff zurückgeworfen. In der Ge¬
gend der Beresina-Mündung brach ein Vorstoß des
Feindes im Feuer nnserer Infanterie zusammen.
Heeresgruppe des Generalfeldmarschalls Prinzen Leopold

von Bayern.
Die Lage ist unverändert.
Nachts kam es zu kleinen Patrouillenzusammen¬

stößen.

Heeresgruppe des Generals von Linsingen.
Bei Berestlany scheiterte ein feindlicher Angriff.
Ein russisches Flugzeug mußte östlich von Luck im

Bereich der österreichisch-ungarischen Truppen landen.
Balkan-Kriegsschauplatz.

Die Kämpfe in Nord-Montenegro wurden mit Er¬
folg fortgesetzt. Die österreichisch-ungarischen Truppen
stehen nahe vor Vijelopolje.

Oberste Heeresleitung.
Kaiser Wilhelm in Wilna.

WTB . BerliNi 15. Dez. Die B. Z. am Mittag er¬
hält von ihrem KriegsberichterstatterRudolf von Ko-
schützki einen ausführlichen Bericht aus Wilna über
einen Besuch des Kaisers: „Die Bevölkerung erwartete
ihn mit Spannung. Der Kaiser erschien zum Gottes¬
dienst in der allen deutschen Kirche. Er trug grauen
Mantel mit Kaputze und grauen Kopfschützer unter
dem Helm. Der Kaiser schüttelte beim Eintritt den ihn
erwartenden beiden Geistlichen die Hand und sprach
eine kurze Weile mit ihnen. In der Kirche saßen neben
dem Kaiser Prinz Oskar und Generalfeldmarschall von
Hindenburg. Der Kaiser blickte während der ganzen
Predigt unverwandt zu dem Priester hinauf, sein Ge
sicht hatte den Ausdruck des schärfsten Mitdenkens. Be¬
vor der Kaiser die Kirche verließ, unterhielt er sich noch
eine Weile mit dem Feldgeistlichen. Unmittelbar da¬
nach fand am Schloßberg eine Parade statt. Der Feld
marschall marschierte selbst voran und blieb dann beim
Kaiser stehen, während die Kompagnien Glied für Glied
im gleichen Paradeschritt vorbeizogen. Alle Gesichter
drehten sich mit blitzenden Augen und einem Ausdruck
voll Entschlossenheit nach dem Kaiser. Der Kaiser stieg
dann zur Burg hinauf; er händigte einer Reihe von
Mannschaften und Offizieren selbst das Eiserne Kreuz
erster und zweiter Klasse aus. Er unterhielt sich dabei
eine kurze Weile mit jedem Einzelnen. Der ganze
Borgang machte keinen geschäftsmäßigen, sondern durch¬
aus persönlichen Eindruck. Auf dem Platze gegenüber
der Kathedrale hatte sich eine dichte Menge, meist Polen
und Litauer, angesammelt, die, als der Kaiser an der
gelbgrauen Kirchenmauer entlang schritt, plötzlich in
tausendstimmiges„Viva !" und „Riech Zyje ausbrach,
das sich wiederholke, bis der Kaiser unter der mächtigen
Säulenhalle in das Gotteshaus eingetreten war."
Zwei Millionen Türken unter den Waffen.

Lugano, 16, Dez. Die letzte Nummer des „Temps"
veröffentlicht folgenden Bericht ihres Spezialberichter¬
statters,' Die Türkei wird in kürzester Frist über eine
Streitmacht von zwei Millionen Mann verfügen. Die
eigentliche Tätigkeit der Türkei werde erst jetzt mit
voller Kraft einsetzen.

Der bulgarische Sieg.
Sofla, 16. Dez. Meldung der Bulgarischen Tele¬

graphenagentur. Amtliche Mitteilung über die Opera¬
tionen am 14. Dezember: Die Engländer und Franzosen
sind aus griechisches Gebiet zurückgeworfen. Unsere
Truppen beflnden sich an der griechischen Grenze, nach¬
dem sie vorläufig die Verfolgung des Feindes einge¬
stellt haben. An der ganzen Front herrscht Ruhe.
Wir nahmen dem Feinde 1234 Gefangene, darunter
18 Offiziere, 14 Geschütze, 62 Munitionswagen, 10
zweispännige Sanitätskarren und viel anderes Kriegs¬
material ab. Von nun an wird der Generalstab Be¬
richte nur an jenen Tagen veröffentlichen, an welchen
bedeutende Operationen zu melden sind.

Die amerikanische Protestnote gegen
Frankreich.

New York, 16. Dezbr. (W. T. B . Nichtamtlich.)
Durch Funkspruch von dem Vertreter des W. T.

V. Die amerikanische Note, in der gegen das Vor¬
gehen des französischen Kriegsschiffes„Descartes " ge¬
gen amerikanische Schiffe Einspruch erhoben wird, ist
nach Paris abgegangen. Die Note fordert die sofor¬
tige Freilassung der sechs Deutschen und Oesterreicher
die von Bord der Dampfer „Eoamo", „San Juan"
und „Earolina" weggeführt wurden.

Von Nah unö Fern.
. Marienberg, 17. Dez. (4' /2°/n Schuldverschreibungen
der Na saurschen Landesbank.) Die Nassauische Landes-

II, vor einiger Zeit dazu übergegangen,
4/2 /o Schuldverschreibungen auszugeben, die eine be¬

sondere Eigenschaft haben, wodurch sie sich von allen
bisherigen Landesbank-Schuldverschreibungen unterschei¬
den. Die Besitzer dieser Papiere haben nämlich das
Recht, diese Papiere zur Rückzahlung zu kündigen, so-
daß ihnen der Nennwert ohne Kündigung ausgezahlt
werden muß. Dadurch wird erreicht, daß diese Papiere
keinen Kursverlusten unterliegen. Der erste Termin, zu
dem gekündigt werden kann, ist der 1. Juli 1919.
Diese kündbaren4^ 2% Landesbank-Schuldverschreibun-
gen sind mündelsicher. Sie genießen an den Landes-
bank-Kassen die Bevorzugung, daß sie bis 90 °/« be-
liehen werden, und zwar zu einem Vorzugs-Zinssatz.
Auch übernimmt die Landesbank die kostenlose Ver¬
wahrung und Verwaltung. Diese Papiere haben bisher
flottten Absatz gefunden. Seit ihrer Ausgabe sind be¬
reits über 5 Millionen Mark abgegeben worden. Außer¬
dem verkauft die Landesbank nach wie vor 5 °/o Kriegs¬
anleihen.

~ Weihnachtskerzen  sind rechtzeitig davor
behütet worden, wie soviele andere Gegenstände des
täglichen Bedarfs, der Preistreiberei und ungerechtfer¬
tigten Bewucherung zu verfallen. Wie wir führenden
Beliner Tageszeitungenentnehmen, sind seitens unserer
Staatsregierung bereits Maßnahmen getroffen worden
einer ungerechtfertigtenVerteuerung der Weihnachts¬
kerzen vorzubeugen. Die schöne althergebrachte Sitte
des lichterstrahlenden Tannenbaumes wird also in die¬
sem Jahre nicht allzusehr unter der Ungunst der Ver¬
hältnisse zu leiden haben. Wenn wir trotzdem einem
etwas sparsameren Kerzenverbrauch als in Friedens¬
zeiten das Wort reden wollen, so geschieht dies in
erster Linie mit Rücksicht auf unsere draußen im Felde
stehenden Truppen. Sendet diesen die ersparten Kerzen,
damit ein Schimmer von weihnachtlicher Heimatssreude
auch in ihre schwere, verantwortungsvolle Lage fällt.
Ein paar brennende Kerzen auf einen Tannenzweig
gesteckt, der draußen noch am ehesten erhältlich ist,
geben auch den Unterständen und Schützengräben einen
etwas weihnachtlichen Anstrich. Und unsere Söhne und
Brüder draußen werden mit Liebe unserer gedenken
und mit ihren Empfindungen ein Stückchen daheim bei
ihren Angehörigen sein, wenn sie die von uns über¬
sandten Kerzen am Ehristtage anzünden und mit sehnen¬
den Augen in das flimmernde Licht blicken werden.

- Dem Gendarmerie-Wachtmeister Iagdhuhn zu
Hachenburg ist durch Allerhöchsten Erlaß das Kreuz des
Allgemeinen Ehrenzeichens verliehen worden.

Berlin, 16. Dezbr. (W. T. V. Nichtamtlich.) Wie
d,e „Kreuzzeitung" mitteilt, ist der preußische General¬
leutnant z. D. o. Viebahn im Alter von 75 Jahren
gestorben.

Wenn man für sich selber schlachtet. In Zweibrücken
läßt der Magistrat Rinder und Schweine schlachten
Er bietet Blutwurst mit 1 Mk , Fleisch- und Mettwurst
mit 1,20 Mk. und Leberwurst mit 1 Mk . pro Pfund
an. Anderwärts sind die Preise nahezu doppelt so hoch.

SALAMANDER

Billige Taschenuhren
mit und ohne Leuchtblatt.

fvockerne Regulateure
Rüchen- uncl Weckeruhren
Rriegs- uncl Trauer schmuck
Taschenlampen. Compafle

Optische Artikel
empfiehlt in großer Auswahl

Ernst Schulte,
Uhrmacher und Goldarbeiter,

Hachenburg.
Reparaturen an Uhren und Goldfachen werden

in eigener Werkstatt ausgeführt.

I Für Weihnachts-Gefä
finbett Sie bei mir große Auswahl in

j prachtvollen j
| Handarbeiten {
| angefangen , fertig gestickt und ausgezeichnet. I

| KlNlfhms Loilis Jriedelmnil. I
Hachenburg.

■■■■■■■■■•■■■ =

Wir empfehlen zur sofortigen
Lieferung:

Thomasmehl , Kali -Salz,
Kainit , Superphosphat u.

Annnoniak -Super-
phosphat,

Carbid,
Schweinemastschrot,

Brockmanns Futterkalk,
Kochsalz, Viehsalz u. s. w.

alles in guter Qualität

Carl Müller Mhne»
Aroppach,

Bahnhof Jngelbach,
Fernsprecher Nr. 8, Amt Alten¬

kirchen (Westerwald).

Ziempe!
liefert billigst innerhalb 3 Tagen
Lar! öungerotb, Hachenburg.



Montag früh
trifft auf Bahnhof Marienberg -Langenbach1WWW jüngere und EinlegeWeine
zum Verkauf ein.

HermM JWerg, BnKemotlj.
Niederlage bei: lVilh . Pfeifer , Marienberg.

Im neuen Jahre treffen Schweine in allen Größen
jeden Montag auf Bahnhof Marienberg -Langenbach ein.

^ ^ ^ öfört ^ mcĥ Weihnächter ^ riff^ l
ein Waggon

iiotii.Md egunj.KM
in allen Größen ein.

Für diese, seit Jahren bewährten Kessel übernehmen
wir bezüglich der Haltbarkeit jede Garantie.

Wir bitten um sofortige Bestellung, da große Nachfrage.
Wiederverkäufer erhalten Vorzugspreise.

6 . von Saint George,
Fernruf 6. Hachenburg . Fernruf 6.

Empfehle zu billigen  Preisen:

AiMc, — UklieMer, — Ulster,
KiMt Mäntel— Pelcri«e«(Capes)

für Herren, Burschen und Rnaben

Damen- u. Kinder-Mäntel,
Pelze, Lama- md Ehcaille-Tiicher, Kapuzen

alles noch in großer Auswahl und guten Qualitäten.

IM .Seewald«Hachenburg.1

& &3ck±±±±±jcJc±± $:±±±±:
Unser ständig sehr großes Warenlager und recht¬

zeitige Masseneinkäufemachen es möglich, sehr ojele Stoffe
und fertige Artikel noch zu billigen Friedens¬
preisen  anzubieten.

Wir empfehlen:
Schwarze» farbige und karrierte Kleider¬

und Kostümstoffe
Hemdenbiber, Kleiderreleur , Kleiderfiamosen

Druckflanelle - Bettdecken und Bettücher
Bettuchhalbleinen und Bettuchnessel
Bettdamast und karriertes Bettzeug

Bettkatune und -Biber - Hemdentuche
Fertige Handtücher und am Stück

Noch große Vorräte in Schürzenstoffen
Damen- und Kinderschürzen

Normalhemden - Hautjacken und -Hosen
Sweater

Lama-, Chenille- und Plüschtücher
Schwarze und farbige Damen- u. Kindermäntel v

Ulster, Bozener Mäntel und Capes
Manns - und Knabenjoppen
Herren - und Knabenanzüge

Großer Posten Manchester-Knabenanzüge
Damen-, Manns - und Kinderstrümpfe

Ausgezeichnete und angefangene Handarbeiten
Fertige Betten - Barchente

Bettfedern und Daunen
Stahl - und Kapokmatratzen.

H. Zuckmeier,
Hachenburg . ±
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Groszes Lager in schwarzen und
farbigen O8Damen- und ffinder-Mantel8

O m
Fortwährend Eingang von Neuheiten.

8 Wilhelm Pickel. 8
o

Jnh . Carl Pickel,
Hachenburg.

Für«nftreS'olbatrn:
Chokolade, Caeao, Tee,

Stärkungsmittel , Cognak,
Arrak , Rum

in 7t und 7r Pfund-Packeten.
Ungeziefermittel.

Apotheke Marienberg.

Acetylen
Stall-md Wagea-

laternen
für Landwirte

MK. 5, —.
Acelylen-Tisch-

MK. 6,50.

Küchenlampe
MK. 4, - .

Katalog gratis.
Hugo Krön,

Apparate-Bauanstalt,
Kreuznach,

Sigismundstraße 4.

Evangelisches besseresMädchen
oder einfaches Fräulein.
erfahren im Kochen, gewissenhaft
und tüchtig, gegen hohen Lohn
zum 1. Januar gesucht. Aus¬
führliche Angebote an
Töchterheim Gsdesnhe,

Godesberg a. Rhein.
Ein ordentliches

Dienstmädchen
welches schon gedient hat, gesucht.
Frau Lehrer Görz,

Hachenburg

Günstige ttausgelegenheit in

Damen - u . Herren - Konfektion
Trotz der Warenknappheit und der andauernd steigenden Preise kommen nachstehende Posten sehr billig zum Verkauf:

Damen -Paletots 10 bis 26
Damen -Paletots , schwarz 12 b.50
Damen -Jackenkleider rt,« rL7 ^ L ^ "L26 b.40
Mädchen -Mäntel S4«1'" “ Ä 3“, 5* bis 12
Damen -Iacketts, jetzt 450, 5 , bis 20 MK.

Pelze, Tücher,Kapuzen,Handschuhe
in großer Auswahl.

Model-Trauerhüte.°-"°-wb°An,°̂ h°ch.̂ .5m
Hüte und Mützens

für Herren und Knaben, enorm billig.

dauerhaft mit breiten Tragriemen , Stück Mk . 2 75 {HS 4

Herren -Anzüge S5 “ f5? d,u"9' “' "‘UV 12 bis 38
Herren -Ulster L,7 ° m. 15 bis 45
Herren -Ueberzieher mt. 16 bis 42
Herren -Regenmäntel p™ae°% . 18 bis 27
Capes (Pelerinen ) ÄSÄ & I?"”« . 680  bis 22
Capes (Pelerinen ) ÄSÄ & S”0» . 3 50  bis 12
Knaben -Paletots $«,« ™ 5 bis 20
Sport -Anzüge , Lodenjoppen . Größte Auswahl!

Billige Preise!
Knaben - u . Kinderanzüge 3°", 4“ , 5 75  b . 950

Riesige Auswahl in Hosen aller Art.

Leder- u . Wickel -Gamaschen  s“sMi 9™.80, 2, 2.50, 2.90 bis 6 M

|Mastkrdilhtk Kriezs-Zillltiu.Kpftn unenbehrlicher Schutz gegenq
Nässe und Kälte, Stück«7

Berliner Kaufhaus, M.: P. mm , Bacbenbura.
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